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PLANVERWALTUNG
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons

Sitzung vom 10. Mai 1978

1876. Baulinien (Genehmigung). Am 11. April 1978 er-
suchte cler Gemeinclerat Wangen-Brättisellen um Genehmi-
gung seines Beschlusses vom 27. Februar 1978 betreffend die
Aufhebung uncl Neufestsetzung von Baulinien an der Strasse
III. Kt. Im Chnebler.

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurcle ordnungs-
gemäss clurchgeführt. Gegen clen Festsetzungsbeschluss sind
keine Rekurse hängig. Die technische Ueberprüfung der Vor-
lage gibt zu keinen Beanstandungen Anlass.

Auf Antrag cler Direlction cler öffentlichen Bauten
beschliesst cler Regierungsrat :

I. Der Beschluss cles Gemeinclerates Wangen-Brüttisellen
vom 27. Februar 1978 betreffencl die Aufhebung uncl Neufest-
setzung von Baulinien an der Strasse III. Kl. Im Chnebler
wird gemäss clen eingereichten Plänen genehmigt.

II. Der Gemeinderat Wangen-Brüttisellen wircl eingela-
den, clie vorstehencle Genehmigung öffentlich bekanntzugeben.

III. tr{itteilung an clen Gemeinderat Wangen-Brättisellen
(unter Räcksenclung eines Baulinienplans mit Genehmigungs-
vermerk), clen Bezirksrat Uster, 8610 Uster, sowie an die
Direktion cler öffentlichen Bauten.

Zrj.rieh., den 10. Mai 1978

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Roggwiller


